












































Jch Johann Christian S e n c k e n b e r g Med. Dr . und Burger
/

allhier , bekenne öffentlich mit diesem Brief , dannach die %bhl - und

Hoch - Edelgebohrenen , Hoch Edle , gestr . WohlEdle , Vest und Hochge¬

lehrte , auch n&t Wohlfürsichtige Hoch und Wohlweise Herren Bürgermei¬

ster und Rath , mich zu einem Adjuncto des Lobl . CcSlegii Physici , der

gestalt , dass ich zu denen Physicats - Verrichtungen gegen die gewöhn¬

lichen Sezhs - AchtelKorn jährlich und ohne jemands weiterer Beschwer¬

ung mitgezogen werden solle , auf - und angenommen , dass ich darauft

jetzt und wohlvenmeldet Ew. HochEdlen und Hochweiser Rath und gemeine

Bürgerschafft dieser Stadt Frankfurth als ein Medicus zu dienen fol-

gandermassen bewilliget und versprochen haben:

Nehmlich soll und will iih Wohlged . meinen Bürgermeistern und

Rath auch gemeiner Bürg ^rschafft und deren Jhrigen und meiner

Scienz , als ein getreuer Medicus zu Tag und Nacht , wann ich von

ihnen erfordert werde , dienen und gewärtig seyn , rathe und helfen,

nach meine * besten Sinnen Verstand und Vermögen.

Weiter soll ich nich gegen die Apotheker Bnpartheilich halten,

mit denselben keinen Theil oder Gewinn haben , und einen jeden Pa¬

tienten , so meiner Hülfe begehrt , in den Apotheken schreiben , dazu

er Gefallen hat und damit ich vermeinen Ihnen zu helfen , auch so¬

viel an mir ist , daran seya,dass dasjenige so von mir darin

geschrieben wird gerecht und fleissig bearbeitet und darinnen Niemand

v ^rnrchtheilt und gefährdet wird.

Wo auch ein Apotheker neue und langwierige Comp&sita zube¬

reiten wollte , so soll und will ich ohnbeschadet seyn , mich auf

desselben Erforderung oder vor mich selbsten dabey zu v r̂fuegen,

die Stücke so darinnen gehören und können , unterschiedlich besich¬

tigen und fleissig mitzubesehen , dass di selben gerecht und unverp
logen seyen , auch die Composita der Ordnung nach bereitet und auf eir

jedes Gafäss , darinnen solche Composita gethan werden , welches

Jahres , Monats und Tages dieselben gemacht seyen , geschrieben





werdejh . Ob mir dann auch in einigen Apotheken Materialia , es wären
Simplicia oder Composita , fürkämen , die Vorlagen , untrüglich unddie Kranken darinnen nicht versorgt wären , oder sonst befände , dass
es mit dem conficiren und präparieren , oder anderen , unordentlich und
nicht wie sichs gebühret , zuginge , so soll ich gütlich und mit
Bescheidenheit darin reden , solches zu wanieln und zu bessern , oder
da es von nöthen , mit Hülfe derjenigen , so von Ew. Hoch8dl . Rath zuden Visitationen bey deren Apothekern verordnet , solches denen Herren
Bürgermeistern Anzeigen und ob ich von Ew. HochEdl . Raths wegen er¬
sucht würde , mit denen verordneten Rathsfreunden die Apotheker zu
visitlren , dessen soll und will ich mich nicht weigern und was also
darinnen untauglich erkannt oder befunden wird , es seyen Simplicia
oder Composita , dasselbe abschaffen und verrichten , damit die Patien¬ten desto besser versehen und durch untüchtige Arzneyen nicht ver -wahrloset werden.

Ferner , da in zu tragenden Fällen mit der Jnspection , Besichtigungauch respect Secir - und - Eroffnung eines Verwnndeten oder Entleibten
aufgetragen wird ^ will ith solche , tragenden Amtshalber , nicht alleingern und willig übernehmen , sondern auch die mir committlrte Besich-zig - und Eröffnung thunlich verrichten und alle des Patienten
oder Entleibten empfangenen Wunden , Schläge und Auswürfe , wie ich
davon jedes finde , und nach meinem besten Wissen und Verstand Seaen-
dum Artis medica prinzipia ermessen werden , mit fleiss machen undsodann bisherige Arten geziemende Relation davon erstatten.

Was ich nun von denen Kranken und Patienten , so meiner Hülfe bedür-
tfen und mich darum ersuahen werden , vor einen Belohnung gewärtig n*
seyn soll , in solchen , wie auch in allen anderen Fällen , will ich
mich vieledl . Eines HochEdl . Raths verordneten Medicorum , letzteren
publlcierte Tax - Ordnung gehorsamlich unt rgeben , vermog davon an dene
Patienten mit der Zahlung mich vergnügen und derselben mich aller¬
dings gemäss verhalten , ausgeschieden in Sterbens ! äuffen uni bey
frembden vornehm Patienten soll ich an jetzt gemeldeter Tax - Ordnung
nicht verbunden seyn , auch sonsten alles und jedes thun und lassen,wag einem treuen Medico zu tun und zu lassen gebühret und zusteht;alles treulich und sonder Gefährde.

Alle und jede vorgeschriebenen Punkte und Articel , soviel die¬
selben mich antreffen , habe ich , Johann Christian Sanckemberg ob¬gemeldet und gesprochen , auch einen leybl . Eidt zu Gott dem All -
mächtigen geschworen , demselben also stät fest und unverbrüchlich
zu leben und nachzukommen , auch darüber nichts vorzunehmen , noch zu
handeln in keiner Weise . Uns dessen zu Urkund habe ich mein gewöhn¬
liches Petschaft zu Ende dieses aufgedrückt und mich eigenhändig un¬terschrieben . Dat . Frankfurth am Mayn den 24sten November 1744

L. S . gez . Johan ^ Christian Senckenb - rg
Med Dr.












	Trennzettel
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 2r
	Seite 2v
	Seite 3r
	Seite 3v
	Seite 4r
	Seite 4v
	Seite 5r
	Seite 5v
	Seite 6r
	Seite 6v
	Seite 7r
	Seite 7v
	Seite 8r
	Seite 8v
	Seite 9r
	Seite 9v
	Seite 10r
	Seite 10v
	Seite 11r
	Seite 11v
	Seite 12r
	Seite 12v
	Seite 13r
	Seite 13v
	Seite 14r
	Seite 14v
	Seite 15r
	Seite 15v

